
Von:

Betreff: Ihr Schreiben vom 03.07.2017,

Datum: 15. Juli 2019 um 19:04

An:

Kopie:

herzlichen Dankfür Ihr Schreiben undIhre Erläuterungen vom 3.7.2019.

 

Die angefragten Informationen sind wichtig, damit die Bürger sich ein objektives Bild vom Umgang mit Befreiungsanträgen

machen können.

Die Informationenliegen zudem im Rahmender bauplanungrechtlichen Beurteilung ohnehin bereits vor, das Anfertigen separater

Listenist aus meiner Sicht nicht erforderlich. Sollten personenbezogene Daten vorliegen könnendiese selbstverständlich in den
Kopien geschwärzt werden. Nach den mir vorliegenden Beispielensollte dies jedochi.d.R. nicht erforderlich sein.

Das Ergebnis der Anfrage steht nach der Veröffentlichung jedem interessierten Bürger zur Verfügung, so dass der Aufwand nur
einmal anfällt.
DesWeiterengreife ich gerne Ihre Anmerkungen auf und reduziere die Anfrage auf einen repräsentativen Zeitraum von drei
Jahren, der Antrag wird abgeändert auf die Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2018.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen,


